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Pflicht zur gegebenen Zeit erfüllt wird, und kann auch zur Deckung
der Kosten allfälliger Ersatzvornähme, bei Weigerung des Eigentümers,
herangezogen werden. Somit konnte von einer Rückgabe der Kaution
hier nicht die Rede sein; vorbehalten bleibt das Rückgriffsrecht des
Rekurrenten auf den Eigentümer des Steinbruchs. Dr. C. Kr.

FEEE/iVS^iVGELEGEiVf/EiTETV

Mitgliederbeitrag 1945
Die Mitglieder des Schweizerischen Forstvereins werden gebeten

den Jahresbeitrag von Fr. 15.— unter Benützung des beiliegenden Ein-
zahlungsscheines auf Post-check VIII 11 645 zu begleichen, ansonst er-
folgt Einzug des Betrages durch Nachnahme.

Da das Mitgliederverzeichnis neu gedruckt wird, ersuche ich um
genaue Bezeichnung des Absenders.

ZwncA, Ottikerstr. 61. Der Kassier : //cws FZefscA.

FOESTXJC/ZE CiîE/CiFfTEiV

JBnnd.
Kriegs-Industrie- und -Arbeits-Amt, Sektion für Holz. Die Direk-

tion des Kriegs-Industrie- und -Arbeits-Amtes hat dem Wunsche von
Herrn Forstinspektor ScAZaDer, Adjunkt der Eidg. Inspektion für
Forstwesen, vom Amt als Chef der Gruppe Brenn-Papier-Holz auf den
31. Dezember 1944 enthoben zu werden, entsprochen, unter Verdan-
kung der wertvollen Dienste. Herr Inspektor Schlatter wird sich wieder
seinen Aufgaben als eidgenössischer Forstinspektor widmen, jedoch
weiterhin als erster Stellvertreter des Sektionschefs tätig sein. Die
Direktion des Kriegs-Industrie- und -Arbeits-Amtes hat als Nachfolger
Herrn IFuKer Baaer, zum Chef der Gruppe Brenn-
Papier-Holz ernannt und zu seinem Stellvertreter Herrn Maurice Joe-
ranZ, Färs/»'ecAer.

Eidgenössische Kommissionen. Der Bundesrat ordnete für die
Amtsperiode 1945/1947 die Herren Marios PeZMmermei, eidg. Oberforst-
Inspektor (Bern), Paz/7 Ständerat (Frauenfeld), und ßwigu
MiörecAZ, Nationalrat (Chur), als Vertreter der Eidgenossenschaft in
die aus 7 Mitgliedern bestehende eoZ^eftöss/scAe VaG'onaZparMomm/s-
sion ab.

Der ScAoeZzenscAe BwncZ /Ar iVaZwrscAw.te wird durch die Herren
Dr. CA. J. BeraariZ, Präsident (Genf), und Dr. h. c. Maar OccAsZia, Vize-
Präsident (Altdorf), und die ScAicateemcAe Vaiwr/orscAcwiZe GeseZZ-

scAa/7 durch die Herren Prof. Dr. ß(Z. KawiZscAm (Basel), und Prof.
./eaw ßaer (Neuenburg) vertreten.
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